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32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1994 §1 Abs1 Z1;

UStG 1994 §1 Abs1 Z2;

UStG 1994 §16 Abs1;

UStG 1994 §16 Abs2;

Rechtssatz

Hat sich die Bemessungsgrundlage für einen steuerp8ichtigen Umsatz im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 UStG 1994

geändert, so haben der Unternehmer, der diesen Umsatz ausgeführt hat, den dafür geschuldeten Steuerbetrag und

der Unternehmer, an den dieser Umsatz ausgeführt worden ist, den dafür in Anspruch genommenen Vorsteuerabzug

entsprechend zu berichtigen (§ 16 Abs. 1 und 2 UStG 1994). Die Berichtigungen sind gemäß § 16 Abs. 1 UStG 1994 für

den Veranlagungszeitraum vorzunehmen, in dem die Änderung des Entgeltes eingetreten ist. Diese Bestimmung

ordnet allgemein die ex nunc-Wirkung der Berichtigung an. Die Änderungen führen nicht zu einer Berichtigung der

ursprünglichen Steuerfestsetzung, sondern sind erst im Zeitraum der Änderung zu berücksichtigen (vgl. etwa das hg.

Erkenntnis vom 21. September 2006, 2006/15/0072).
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